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en Greiſe, der ſonſt ber alles objektiv, ohne Vorein⸗te urteilt, gut Auf die zwei ände, Ee ſchon beinahegenommenheit
1000 Seiten thalten, wird noch eln dritter Band folgen Das Werk iſt
nich bloß für Franzoſen wertvoll, ondern für alle, Ee die orgänge
In FranLei der neueſten Zeit näher kennen lernen wollen und für pätere
Geſchichtsſchreiber wird für dieſe 0 eine Hauptquelle bilden

Salzburg. Näf, roſeſſor

Crlüſſe und Beſtimmungen römi  er Kongregationen.
Zuſammengeſtellt von Bruno Alb eLr imn Monte aſſino (Italien).

(Ordinarius proprius.) Die Congr Conèilii hat Qam Sep
tember 1906 eine Frage entſchieden, welche un erſter Linie die Miſſionen be
trifft, aber weiterhin auch für alle Ordinarien von Intereſſe und Bedeutung
iſt Innocenz XI un der Konſtitution „Speculatores“ feſtgeſetzt,
daß ein Biſchof einen Angehörigen einer fremden Diözeſe nur dann ordinieren
darf, dieſer ſein Untergebener ratione domicilii geworden iſt In den
Miſſionen nun kam häufig der Fall vor, daß namentlich jüngere Knaben von
einem Biſchof dem anderen durch litterae testimoniales empfohlen, von dieſem
letzteren ſofort H das Ausland zUr Vollendung ihrer Studien und zum Em⸗
pfang der Weihen geſandt vurden Wie klar erſichtlich mangelt dieſen eihe  —  —
kandidaten das „domicilium“. ies verſtieß auch emn Dekret der
Konzilskongregation vom Juli 1898, wodurch beſtimmt wurde, daß für die
Weihekandidaten das „Domizil“ unbedingt erfordert ſei, alſo der Weihende
eine längere Zeit In der Diözeſe gewohnt habe und eidlich verſichere, fernerhin
dort hleiben zu wollen. Um allen Schwierigkeiten aus dem Wege V gehen,
Urde der heilige Vater gebeten, fürderhin V geſtatten, daß die Miſſionsbiſchöfe
junge Leute fremder Diözeſen als eigene Untertanen weihen, reſp weihen laſſen
könnten, enn dieſe eidlich das Verſprechen abgäben der betreffenden iſſions⸗
diözeſe auernd ihre Dienſte widmen. (⁰ XII etraute Am Jänner 1899
die Konzilskongregation mit inem Utachten über den Fall Unterdeſſen a
ſich der Biſchof von Regensburg anl I  N Februar desſelben Jahres an die Kon⸗
zilskongregation mit folgender rage gewandt:

In Deutſchland iſt ES E, daß nicht nur Klerikern, ondern auch Laien
die litterae dimissoriales egeben werden, durch welche ſie aus einer Diözeſe
entlaſſen, mn eine andere auernd aufgenommen werden. Den geſetzlichen Be⸗
dingungen der Konſtitution „Speculatores“ wird nicht Rechnung

räg ſich
waren die Litterae dimissoriales, welche den Laien gegeben werden,
vor dem Dekret der Konzilskongregation (28 Juli giltig und,
önnen auch noch nach dieſem Dekret den Laien „Litterae dimis-
SOrlales“ ausgeſtellt werden?
Die Konzilskongregation ſchob die Antwort hinaus und jetzt gelangte

eine neue Anfrage ſie folgenden nha  E
Die Konzilskongregation hat anl 2 Juli 1898 beſtimmt, daß die InWWIIIIR kardination Biſchof nicht mündlich ondern ſchriftlich und zwar Absolute

und in Perpetuum vorzunehmen ſei Im ritten Konzil von Baltimore IM
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ahre 1884 1e nan unter Nor Wir erklären, daß eine praesumpta
ineardinatio beſteht, auch der Biſchof nach Ablauf einer dreijährigen
oder fünfjährigen Probezeit den formalen Akt der Einſchreibung unterläßt. War
nun die Dispoſition des Provinzialkonzils von Baltimore durch die ſpätere Kon
zilsbeſtimmung aufgehoben, da die ſchriftliche Einſchreibung hier verlangt wurde,
und enn 1a, hat teſe Beſtimmung rückwirkende Kraft für diejenigen Weihe  2
kandidaten, deren drei  2 oder fünfjährige Prüfungszeit on vor Erlaß des Dekretes
abgelaufen iſt? e Konzilskongregation befaßte ſich mit dieſer Angelegenheit
am September 1906 und ſtellte olgende Fragen auf

a Iſt die Anordnung des Konzils von Baltimore, welches die „Prae-
Sumpta ineardinatio“ zuläßt, durch das Dekret vom 20. Juli 1898
abrogiert? Wenn ja, iſt dann die Abrogierung von rückwirkender
Kraft für den Kleriker, welcher Iun einer fremden Diözeſe die drei  2 oder
fünfjährige Probezeit vor Erlaß des Dekretes vom Juli
abſolviert hat

U Konnte die Gewohnheit den *  V  aten die Dimiſſorialien 3 dem Zwecke
3 gewähren, daß ſie von einem fremden Biſchof, glei als ob eS der
eigene wäre, Unter Nichtbeachtung der Vorſchriften der Bulle „Specu—
latores“ geweiht werden konnten, Geſetzeskraft erlangen, ſo daß die
Biſchöfe die bisher beobachtete Praxis ruhig weiter fortſetzen dürfen?

Hat das Dekret Ult 1898 teſe Partikulargewohnheiten
abrogiert? C) Kann die für die Kleriker eingewurzelte Gewohnheit die
Dimiſſorialien zu gewähren auch auf die Laien ausgedehnt werden, ⁰
daß ſie leichter einen Biſchof, welcher ſie weiht, finden?

III Kann dieſe letztere Gewohnheit auch m dem Fall auf die Laien ausgedehnt
werden, daß dieſelben von einem Biſchof In ſeine Diözeſe aufgenommen
werden, ohne jedoch un der Diözeſe jemals ein Domizil erworben zu haben,
da ſie un einer fremden Diözeſe mit Erlaubnis des oſe ihre
Studien gemacht haben?
e Antworten lauteten
a) Ja, alſo iſt ein praesumpta in Cardinatio nicht mehr ſtatthaft.

ein, eine rückwirkende Kraft hat aber das Dekret Juli
ni

14 a) Beiden Fragen wird In Nr Rechnung Ja,/na den
Regeln, welche Unr ern veröffentlicht werden, nach Beſtätigung
durch den Papf (tacto Vverbo CUIII 8  Smo)  N

III Provisum IN praecedenti.
Die Konzilskongregation wird alſo noch durch ern beſonderes heiligen

Vater I beſtätigendes Dekret die Normen vorſchreiben, Unter welchen ein Biſchof
auch Laien In ſeine Diözeſe ohne weiteres aufnehmen kann. Daß dieſes Dekret
namentlich für die Miſſionen wichtig ſein wird, liegt auf der Hand

(Defterer ang der heiligen Kommunion für Kranke
un Kommunionkinder). Am Dezember 1905 hatte der heilige ater
durch die Konzilskongregation das Dekret „Sacra Tridentina synodus“
33  ber den fteren Empfang der heiligen Kommunion erlaſſen. Er wurde nun

ebeten, Beſtimmungen 3u treffen, wodurch die äufigere Kommunion der Kom⸗
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munionkinder und derjenigen Kranken geregelt werde, welche einer chroniſchen
Krankheit eidend die zum Empfang der eiligen Kommunion vorgeſchriebene
natürliche Nüchternheit nicht beobachten können. Für die Kommunionkinder
wurde folgende erlaſſen:

Der häufigere mpfang der heiligen Kommunion iſt auch denjenigen
Kindern I empfehlen, welche zur erſten heiligen Kommunion einmal zugelaſſen
ſind, und ſollen ſie vom häufigeren Empfang der heiligen Kommunion nicht
abgehalten, ſondern vielmehr dazu ermahnt werden. me entgegenſtehende
Praxis, die irgendwo eſtehen ſollte, ird für nichtig erklärt (reprobata praxi
6ontraria alieubi vigente).

Für die chroniſchen Kranken wurde noch keine Beſtimmung getroffen,
jedoch 3 erwarten, daß auch ihnen der öftere mpfang der heiligen Kom⸗
munion ermöglicht ird

(Praerogative der Ehrenkanoniker.) Auf eine Anfrage eines
Kollegiatkapitels, ob die Ehrenkanoniker hinſichtlich der Inſignien den Titular⸗
kanonikern gleichzuſtellen ſeien, antwortete die Ritenkongregation: Ja, nach
Dekret Nr 3393 Patavina, Mart 1876 Rit Congr.
24 Februar

(Verleihung der aDPPa Magna die Präſidenten der Be
nediktiner⸗Kongregationen.) Auf Bitten des Abt⸗Primas verlieh der
heilige Vater Pius urch das der Congr Epp Et Reg vom
15 Juli 1906 allen Präſidenten der Benediktiner⸗Kongregationen (ſchwarze
Benediktiner) das Recht nicht nur mn den eigenen Kirchen, ſondern auch H denen
der ihnen unterſtehenden Klöſter die Cappa magna 3 tragen.

Aeueſte Hewilligungen oder Culſcheidungen in
der Abläſſe

Von ranz Beringer J.; onſultor der heiligen Kongregation der Abläſſe
m Rom

1 Für das Gebet der Korone bon den ieben Freuden
Mariä! iſt durch Reſkript der heiligen Ablaßkongregation vom Sept
906 bewilligt worden, daß die Gläubigen, welche der öffentlichen Rezitation
derſelben in den Kirchen der drei Orden des heiligen Franz von Aſſiſi beiwohnen
und ſich ihr anſchließen, die Abläſſe erſelben gewinnen können, enn ſie auch
keine Korone m Händen aben Ebenſo genügt eS m dem Fall, daß
zwei oder mehrere Perſonen die Korone gemeinſam eten, enn derjenige, welcher
das Gehet leitet, die Korone in der Hand hat, während die übrigen mit Aus

der die Aufmerkſamkeit hindernden Beſchäftigungen ſich ihm bei dieſem
Gebet anſchließen Ferner können die Gläubigen außer den früher ereits
aufgezählten Abläſſen noch einen vollkomm Enen a Feſte der ſieben
Freuden Maria gewinnen, welches am erſten Sonntag nach der von
Mariä Himmelfahrt gefeiert wird, enn ſie dieſem oder während der

le dieſe Quartalſchrift, Jahrg 1906, 173 422


